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Kindesunterhalt

Beratung

Kindesunterhalt

Unterhalt für Kinder

Minderjährige Kinder bekommen normalerweise Unterhalt von ihren Eltern. Wenn Sie sich als Eltern getrennt
haben oder nicht zusammen leben und wenn Ihr Kind bei Ihnen lebt, dann leisten Sie Ihren Beitrag zum
Unterhalt meistens durch Pflege, Betreuung und Erziehung. Der andere Elternteil muss dann seinen Beitrag
normalerweise dadurch leisten, dass er regelmäßig einen Geldbetrag zahlt (sogenannter „Barunterhalt“).
Wenn er den Unterhalt nicht bezahlt, egal aus welchem Grund, dann kann Ihr Kind Unterhaltsvorschuss vom
Staat bekommen. Der Unterhaltsvorschuss gleicht zumindest einen Teil des fehlenden Unterhalts aus.

Was?

Art des Angebots
Beratung

Link zum Angebot
Weiter zum Angebot

Alter des Kindes
altersunabhängig

Anmeldung

Anmeldung erforderlich
Ja

Kosten des Angebots
kostenlos

Durchführende Organisation

Alle Angebote dieses Anbieters

https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/was-ist-unterhaltsvorschuss--125226
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/unterhalt
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Andere Angebote dieses Anbieters

https://www.fruehehilfen-online.nrw.de/kerpen.suche?anbieterid=15346

